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ringsten Civilsachen eben so gut, wie die wichtigsten Crimi-
nalfälle entschieden wurden. Auf dem Meißner Schlosse
fand, früher unter dem Vorsitze des Burggrafen, später eines
landesfürstlichen Hosrichlers, das Gericht unter dem ro-
t h e n T h u r m e statt, und der S ch ö p p e n st u h I zu Dohna,
der nicht aus Rechisgelehrten, sondern aus den Mannen der
Pflege Dohna zusammengesetzt war. hatte vielleicht einen ahn-
lichen Ursprung.

Von dem Veh m gerichte des Mittelalters finden sich im
Voigtlaude (im Wendelsteine, unweit Falkenstein) und in
den Oberlausitzer Sechs städten nicht undeutliche Spuren.

Der Unterschied zwischen Ei gen t hum und Lehn
dauerte zwar fort; es cutstand aber im Lause der Zeit zwi-
schen beiden Arten des Besitzthums allmahlig eine Annähe¬
rung. und das Lehngut fing frühzeitig an, in den erblichen
Besitz des Lehnsinhabers übcrzugchen.

Seitdem Dietrich der Bedrängte vom Kaiser Phi¬
lipp die Besugniß erhalten hatte, Lehngütcr auch ohne be¬
sondere kaiserliche Genehmigung zu milden Stiftun¬
gen verwenden zu dürfen, machten die Meißnischen Fürsten
gar oft von diesem Rechte Gebrauch, und die bisher in der¬
gleichen Fällen übliche L eh ns auslast ung vor dem Kaiser
wurde fortan, als etwas Unnöthiges, unterlassen.

Die Abgaben an den Landcsherrn hatten verschiedene
Namen. Bete und Heiß ung hießen die gewöhnlichen Lei¬
stungen, welche die Fürsten jener Zeit schon regelmäßig von
den Unterthancn forderten. Städten, Stiftern und Privat¬
personen wurde zuweilen Befreiung davon zugestanden. Viele
Städte zahlten statt der Bete eine gewisse Iahrrcnte, z.
B. Pirna 50 Mark Silber (1325). Dresden früher 100,
nachher ( 1291 ) 60 Mark. In Leipzig waren diese Iahr-
rentcn 1392, in Zwickau 1383 auch schon im Gange. Als
Friedrich der Ernsthafte 1343 die Stadt Mittweida verpfän¬
dete, setzte er, damit die Stadt nicht ungebührlich bedrückt werde,
fest, daß dieselbe während der Verpfändungszeit jährlich nicht
mehr als 40 Schock breiter Groschen zu zahlen schuldig sein solle.

Bedeutend waren auch die persönlichen Dienste,
die der Landsherr von seinen Uirterthanen zu fordern hatte:
die Fuhren, Bau- und Wachdienste, die Frohnen auf lan¬
desherrlichen Gütern re. Außerdem gab es noch mancherlei
Leistungen unter verschiedenen Titeln, z. D. von den Jnnun-


